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Gesamtvertrag zwischen 

der GEMA und dem Deutschen Chorverband
Pauschal abgegoltene Musiknutzungen:

· sämtliche Konzerte von Chorvereinigungen, wenn 

die Chorvereinigung alleiniger Veranstalter ist

· gesellige Veranstaltungen bis 150 qm ohne Eintritt, wenn
nur Vereinsmitglieder und zum Hausstand gehörende Personen teilnehmen,
kein Eintritt oder sonstiger Unkostenbeitrag erhoben wird,
die Mitwirkenden keine Vergütung erhalten

· Weihnachtsfeiern, wenn
siehe oben gesellige Veranstaltungen

· Theaterabende, wenn
vor Beginn, in der Pause und nach Abschluss nicht mehr als 6 Chorwerke vorgetragen werden,
die Mitwirkenden keine Vergütung erhalten,
der Eintritt EUR 3,- nicht überstiegt

· Umzugsmusik bei Sängerfesten oder Jubiläen

· Festakte bei offiziellen Gelegenheiten, wenn
Ansprachen, Ehrungen etc. musikalisch umrahmt werden
ausgenommen sind Festkommerse bzw. Festbankette vor oder bei Jubiläumsfesten

· Freundschaftssingen, Singen auf öffentl. Plätzen, Gutachtersingen, wenn
kein Eintritt oder sonstiger Unkostenbeitrag erhoben wird,
die Mitwirkenden keine Vergütung erhalten,
die VA ohne Wirtschaftsbetrieb stattfindet

· Wohltätigkeitssingen in Krankenhäusern, Altenheimen und Gefängnissen, wenn
siehe oben Freundschaftssingen

Meldung der pauschal abgedeckten Veranstaltungen:
· mit einheitlichen Vordruck für jeden Sängerbund

· Einsendung soll quartalsweise erfolgen

· spätestens für das vergangene Jahr bis zum 31.01. des Folgejahres


Nicht pauschal abgegoltene Musiknutzungen:
· alle geselligen Veranstaltungen und sonstige, die nicht unter den Pauschalvertrag fallen

· Meldung hat an GEMA direkt und 3 Tage vor Stattfinden zu erfolgen
· nicht gemeldete Musikwiedergaben sind mit Schadenersatz zu berechnen
Meldevordruck als Download unter: http://www.gema.de/fileadmin/inhaltsdateien/musiknutzer/formulare/formulare_aida/fragebogen_veranstaltungen.pdf

Es wird ein Nachlass über 20% auf die anfallenden Vergütungssätze eingeräumt.

Die Einreichung des gespielten Musikprogramms ist verpflichtend.

Bei Versäumnis entfällt die Hälfte des Gesamtvertragsnachlasses.  Dies gilt sowohl für abgedeckte, als auch für nicht abgedeckte Veranstaltungen.
Musikfolge als Download unter: http://www.gema.de/fileadmin/inhaltsdateien/musiknutzer/formulare/formulare_aida/musikfolge_einzelveranstaltung.pdf







